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 Teilrevision Gebührentarif - Anpassungen 2026 - (Beilage zu GRB Nr. 

2026-51) 

Gebührentarif vom 30. Juni 2023 (Anpassungen vom 10. März 2026) 

Folgende Anpassungen des Gebührentarifs vom 30. Juni 2023 werden vom Gemeinderat 

beschlossen: 

 

Änderungen: Ergänzungen sind kursiv, Weglassungen bzw. Aufhebungen sind 

durchgestrichen dargestellt.  

 

Kommunale gemeindeeigene Einrichtungen (Abschnitt III) 

  Anpassung 

Art. 33 Gemeinde- 

bibliothek 

Jahresabo Kinder bis 16 Jahre gebührenfrei 
Jahresabo ermässigt 
(in Ausbildung bis Alter 25 20 Jahre, Sozialhilfe 
Bezüger/innen, Asylbewerber/innen) CHF 30.00 
Jahresabo Erwachsene CHF 50.00 55.00 
Jahresabo Paare CHF 70.00 75.00 
Einzelausleihe pro Medium CHF 3.00 5.00 
Schnupperabo gebührenfrei 
Auswärtige Erwachsene (exkl. Dürnten) CHF 
60.00 
Auswärtige Paare (exkl. Dürnten) CHF 80.00 
Soziale Institutionen gebührenfrei CHF 30.00 
Auswärtige Erwachsene (exkl. Dürnten) CHF 
60.00 
Auswärtige Paare (exkl. Dürnten) CHF 80.00 
Schülerkonto/Klassenausleihe gebührenfrei 
Medienersatz Neupreis plus Gebühr CHF 5.00 
Ausweisersatz bei Verlust CHF 5.00 
1. Erinnerung Mahnung betreffend abgelaufener 
Ausleihfrist CHF 5.00 
2. Erinnerung Mahnung betreffend abgelaufener 
Ausleihfrist CHF 10.00 15.00 
3. Erinnerung Mahnung betreffend abgelaufener 
Ausleihfrist CHF 15.00 25.00 

Art. 34 Schwimmbad Einzeleintritt Kinder ab 6 bis und mit 15 Jahre  
18 Jahren CHF 4.50  
Einzeleintritt ermässigt (Lernende, Schüler/in, 
Student/in bis und mit 25 Jahre; AHV / IV -
Bezüger/innen) CHF 5.50 
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Einzeleintritt Erwachsene ab 19 Jahren CHF 7.50 
Feierabendschwimmen ab 18:30 Uhr  
Erwachsene ab 19 Jahren CHF 5.00 
Feierabendschwimmen ab 18:30 Uhr  
Kinder von 6 bis und mit 18 Jahren CHF 3.00  
Einzeleintritt für Schüler während des 
Schulunterrichts CHF 3.00 (ohne Rüti und 
Dürnten) Depot Abonnement / Saisonkarte CHF 
5.00  
12er Abo Kinder ab 6 bis und mit 15 Jahre 
18 Jahren CHF 45.00 
12er Abo ermässigt (Lernende, Schüler/in, 
Student/in bis und mit 25 Jahren; mit AHV / IV -
Ausweis Bezüger/innen) CHF 55.00 
12er Abo Erwachsene ab 19 Jahren CHF 75.00  
Saisonkarte einheimisch Kinder ab 6 bis und mit 
15 Jahre 18 Jahren Einhemisch CHF 40.00  
Saisonkarte auswärtig Kinder ab 6 bis und mit 15 
Jahre 18 Jahren CHF 45.00 50.00 (Bade(s)pass) 
Saisonkarte ermässigt Einheimische CHF 65.00  
Saisonkarte ermässigt Auswärtige CHF 70.00  
Saisonkarte einheimisch Erwachsene 
Einheimisch ab 19 Jahren oder auswärtig mit 
AHV / IV – Bezüger/innen Ausweis CHF 65.00  
Saisonkarte auswärtig Erwachsene Auswärtige ab 
19 Jahren CHF 95.00 105.00 (Bade(s)pass) 
Saisonkarte Familien mit Kindern Einheimische 
CHF 180.00  
Saisonkarte Familien mit Kindern Auswärtige CHF 
200.00  
Saisonkarte 1 Erwachsener mit eigenen Kindern 
Einheimische CHF 100.00  
Saisonkarte 1 Erwachsener mit eigenen Kindern 
Auswärtige CHF 125.00  
Saisonkarten Vorverkauf April Ermässigung CHF 
5.00  
Miete Liegestuhl pro Tag CHF 6.00  
Miete Sonnenschirm pro Tag CHF 6.00  
Miete Badekleid pro Tag CHF 6.00  
Miete Kästli pro Saison (Schlüsseldepot CHF 
10.00) CHF 40.00 50.00  
Bahnreservierung für Vereine, 1 Bahn, pro Stunde 
CHF 25.00 

Art. 35 Hallenbad Keine Änderung 

Art. 36 Gemeinde- 

chronik 

Keine Änderung 

Art. 37 Räume der Gemeinde Für Die Tarife für die Benützung von 

Räumlichkeiten der Gemeinde (inklusive Schule) 

wird auf das Reglement für die Benützung von 

Räumen in der Gemeinde verwiesen. werden in 

den «Reglementen und Tarifen für die Benützung 
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von Räumen» der jeweiligen Räumlichkeit, 

abgebildet. 

Art. 38 Infrastruktur der 

Gemeinde 

Veloabstellplatz, geschlossene Velostation 

Bahnhof, 1 Jahr Kalenderjahr CHF 40.00 

Rollerabstellplatz, geschlossene Velostation 

Bahnhof, 1 Jahr Kalenderjahr CHF 60.00 

 
Feuerwehrwesen (Abschnitt VI) 

  Anpassung 

Art. 44 Einsatzkosten Keine Änderung 

Art. 45 Spezialfälle Keine Änderung 

Art. 46  Verbrauchsmaterial Preis Schlüsselrohr Standard von CHF 690.00 auf 

CHF 550.00 

  Keine weiteren Änderungen 

Art. 47 Logistik Keine Änderung 

 

Friedhofwesen (Abschnitt VIII)* 

*Fussnote Ausgenommen von der MWST sind die Grabplatzmieten. 

  Anpassung 

Art. 54 Gemeinschaftsgrab Keine Änderung 

Art. 55 Familiengräber, 

Erdbestattung 

Zusatzaufwand Aushub bei Erdbestattung CHF 

750.00 

  Zusatzleistungen, z. B. Baum versetzen 

Stellriemen entfernen nach Aufwand 

  Keine weiteren Änderungen 

Art. 56 Familiengräber 

Urnenhain 

Keine Änderung 

Art. 57 Erdbestattungs-

reihengräber 

Keine Änderung 

Art. 58 Urnenreihengräber Keine Änderung 

Art. 59 Erdbestattungs-

reihengräber Kinder 

Keine Änderung 

Art. 60 Urnenreihengräber 

Kinder 

Keine Änderung 

Art. 61 Zusatzleistungen Keine Änderung 

Art. 61a Beschriftung Grabkreuz (Inschrift) CHF 50.00 

Art. 62 Auswärtige 

Bestattungen 

Keine Änderung 

 
Polizeiwesen/Sicherheit (Abschnitt XII) 

  Anpassung 

Art. 68 Gastwirtschaftspatente Keine Änderung 

Art. 69 Bewilligungen für die 

Hinaus-schiebung der 

Schliessungsstunde 

Keine Änderung 

…provisorische Hinausschiebung/Aufhebung 

(max. 1 Jahr) CHF 500.00 

jährliche Kontrollgebühr CHF 100.00 

Art. 70 Abgaben für gebrannte 

Wasser 

Keine Änderung 

Art. 71 Hundehaltung Keine Änderung 
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Art. 72 Alkohol- und 

Tabaktestkäufe 

Keine Änderung 

Art. 73 Waffenscheine Keine Änderung 

Art. 74 Diverse Bewilligungen Keine Änderungen 

… Ausnahmebewilligungen CHF 50.00-100.00 

Ausnahmebewilligung Feuerwerk CHF 250.00 

Depotgebühren für Feuerwerkbewilligung CHF 

500.00 

Fahrbewilligung, einmalig CHF 30.00… 

Keine weiteren Änderungen 

 

Gemeindewerke (Abschnitt XX) 

  Anpassung 

Art. 92 Verweis Es wird auf die Gebührenreglemente 

Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung und 

Wasserversorgung bzw. auf die jeweiligen, 

geltenden, einzelnen Beschlüsse der Energie- 

und Werkkommission respektive des 

Gemeinderates verwiesen. 

Es wird auf die Verordnungen über die 

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und 

Wasser bzw. auf die jeweiligen, geltenden, 

einzelnen Beschlüsse der Betriebskommission 

verwiesen. 

 


